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Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung

(ILE) und LEADER

Merkblatt Kommunen

Die Förderung von Projekten zur nachhaltigen Regionalentwicklung ist über die
Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER möglich.
Zielsetzung

Anliegen der Umsetzung der Richtlinie ist es, mit der Förderung von Maßnahmen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ländlichen Raums zu stärken, insbesondere durch den Erhalt und/oder Schaffung von Arbeitsplätzen. Das Förderinstrument ist auf die Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektive aller dort lebenden Altersgruppen ausgerichtet. Ein Bestandteil der umzusetzenden Maßnahmen ist auch die Erhaltung und Verbesserung des natürlichen Erbes in Natura 2000-Gebieten sowie in sonstigen Gebieten mit hohem Naturwert. Die Förderung im Rahmen dieser Richtlinie soll eine regionale nachhaltige Entwicklung im Sinne der Landesförderstrategie unterstützen.

Förderhöhe

Die Förderhöhe ist vom Projektinhalt abhängig. Private Antragsteller erhalten in der Regel

45 % der Gesamtkosten, bei kommunalen und gemeinnützigen Projekten ist eine Förderung bis 75 % möglich.

Von der Förderung ausgeschlossen sind

· Unternehmen, bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25 vom Hundert des Eigenkapitals des Unternehmens beträgt oder die nach den "Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten" Probleme haben,

· Landankauf, ausgenommen bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung des natürlichen Erbes,

· Bau- und Erschließungsmaßnahmen in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,

· Kauf von Lebendinventar (Tiere sowie einjährige Pflanzen und deren Anpflanzung),

· Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

· Erwerb von mobiler Fahrzeugtechnik und Transportmittel - die Bewilligungsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen,

· Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), nicht inventarisierpflichtigen Gegenständen (bewegliche Gebrauchsgüter < 410 € netto) sowie Gebrauchsgütern begrenzten Werts sowie Ersatzbeschaffungen,

· Erwerb von gebrauchten technischen Anlagen und Ausrüstungsgegenständen - die Bewilligungsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen,

· Erwerb von Produktions- und Lieferrechten sowie von Gesellschaftsanteilen, Ablösungen von Verbindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen sowie Betriebs- und Folgekosten im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen,

· überregionale Radwege,

· Vorhaben, die der Erzeugung von Strom dienen,

· Vorhaben von Unternehmen des Bauhandwerks und der Kfz-Branche,

· Neubau von Gebäuden außer bei Nachweis, dass kein geeignetes Gebäude zur Verfügung steht,

· Gästezimmer oder Ferienwohnungen, die dauerhaft vermietet oder privat vom Antragsteller genutzt werden,

· Maßnahmen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ oder anderer Förderprogramme einschließlich Strukturfondsförderung gefördert werden können (Negativattest der ILB erforderlich).
Fördervoraussetzungen
· Maßnahmen müssen in Orten mit einer Einwohneranzahl unter 10.000 im ländlichen Raum Brandenburgs realisiert werden (der Innenstadtbereich von Templin ist demnach ausgegrenzt).

· Bei Maßnahmen zur Förderung der Vermarktung von touristischen Dienstleistungen und für Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung dürfen die im Rahmen der „De-minimis“-Beihilfen gewährten Zuwendungen 200.000 € innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren je Endbegünstigter nicht überschreiten.

· Eine kumulative Förderung der einzelnen Maßnahme ist in Verbindung mit Mitteln der Denkmalpflege zulässig. Dabei darf bei kommunalen Maßnahmen die Summe der Zuwendungen 80 % und bei privaten Maßnahmen die Summe der Zuwendungen 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben nicht überschreiten.

· Bei Kumulierung mit der Investitionszulage darf bei wirtschaftlichen Maßnahmen die Beihilfehöchstintensität 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben nicht überschreiten.

· Bei der Planung, Durchführung, Begleitung und Bewertung der Fördermaßnahmen sind die Auswirkungen auf die geschlechterspezifischen Situationen, Bedürfnisse und Interessen von Frauen und Männern zu berücksichtigen.

· Die Maßnahmen sind grundsätzlich auf die Erschließung von Zusatzeinkommen ausgerichtet.

· Nur Kleinstunternehmen können eine Förderung für dorftypische Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungstätigkeiten erhalten.

· Die Maßnahmen des ländlichen Tourismus sollen im Einklang mit den in den „Grundsätzen zur weiteren Ausgestaltung des Tourismus im Land Brandenburg“ (Tourismuskonzeption des Landes Brandenburg) definierten Entwicklungszielen stehen.

· Es werden investive Maßnahmen in Beherbergungseinrichtungen bis zu 20 Betten in ländlichen Räumen gefördert.

· Bei Maßnahmen für den ländlichen Tourismus sind spätestens mit dem Vorlegen des Verwendungsnachweises vom Antragsteller die Nachweise der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme und über die Einbeziehung in geeignete Vermarktungswege vorzulegen.

· Im Rahmen der Effizienzkontrolle ist bei Maßnahmen der wirtschaftlichen Entwicklung über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Inbetriebnahme jährlich 
vom Zuwendungsempfänger ein Sachbericht mit Aussagen über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens und die Sicherung vorhandener beziehungsweise die Schaffung neuer Arbeitsplätze einzureichen.

· Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz für Natur- und Umweltschutzziele, in den Besucherinformationszentren sowie Maßnahmen des natürlichen Erbes werden nur in Natura-2000-Gebieten und sonstigen Gebieten mit hohem Naturwert im ländlichen Raum Brandenburgs gefördert.

· Grundlage für Maßnahmen in Besucherinformationszentren ist eine Landeskonzeption.

· Der Eigenanteil von Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder gemeinnützigen juristischen Personen des privaten Rechts für investive Maßnahmen im öffentlichen Interesse kann durch Instrumente der Arbeitsförderung ganz oder teilweise ersetzt, oder durch nationale Mittel anderer öffentlicher Stellen dargestellt werden.

· Die Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur sollen der Unterstützung der Wertschöpfung in der Region dienen.

· Geförderte Infrastruktureinrichtungen müssen uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

· Wegebau kann nur gefördert werden, wenn er dem Schluss von Lücken in Wegenetzen dient.

· Für dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen, Wege oder Plätze sind  Anliegerbeiträge zu erheben.

· Die Europäische Kommission, der Bundesrechnungshof und die zuständigen Bundesbehörden sind berechtigt, beim Zuwendungsempfänger zu prüfen.

· Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die jeweils gültigen Bestimmungen der europäischen Union über die von den Mitgliedstaaten zu treffenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Interventionen des Europäischen Landwirtschaftsfonds zu beachten.

Explizit ist bei Antragstellung nachzuweisen
· das Eigentums- bzw. das uneingeschränkte Nutzungsrecht am Gegenstand der Förderung; falls zutreffend ist auch der Nachweis der Rechtsfähigkeit und Vertretungsbefugnis zu erbringen,

· der Eigenanteil durch Kontoauszug oder Kreditzusage,

· drei vergleichbare Angebote zu jeder Kostenposition,

· Für Maßnahmen zur Errichtung, Sanierung, Herrichtung und Ausstattung von baulichen Anlagen zur wirtschaftlichen Nutzung ist ein Nutzungskonzept vorzulegen.

· Für Investitionsmaßnahmen sind eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, eine geprüfte Rentabilitätsvorschau und ggf. die letzten drei vorhandenen Betriebsbilanzen vorzulegen.

· Für Investitionsmaßnahmen sind eine Erklärung zur Übernahme der Folgekosten durch den Betreiber sowie der Nachweis der Nutzungsfähigkeit des Objektes vorzulegen.

· Die gebietsbezogene lokale Entwicklungsstrategie (GLES) der LAG Uckermark ist Grundlage einer Förderung und das positive Votum des Regionalen Arbeitskreises (RAK) Naturparkregion Uckermärkische Seen muss vorliegen; außer bei Maßnahmen zur Förderung der Vermarktung land- und naturtouristischer Dienstleistungen (A), zur Information und Qualifizierung (B), bei Maßnahmen in den Besucherinformations-zentren und zum Erhalt und zur Verbesserung des natürlichen Erbes (F).

· Bei Maßnahmen von kommunalen Antragstellern sowie Anträgen von Stiftungen und gemeinnützigen Einrichtungen sind die prognostizierten Folgen und Erfordernisse der demographischen Entwicklung zu berücksichtigen (Demographiecheck).

Rückzahlung von Fördermitteln

Die Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

· Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren

ab Fertigstellung,

· Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes

von fünf Jahren ab Lieferung,

· Hardware für die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

Auszahlung der Fördermittel

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt im Erstattungsprinzip. Der letzte Teilbetrag in Höhe von mindestens 5 % der Gesamtzuwendung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises.

Wo ist der Antrag einzureichen?

Die Anträge auf Förderung sind bei der Bewilligungsbehörde:

Landesamt für Verbraucherschutz,

Landwirtschaft und Flurneuordnung

Grabowstr. 33

17291 Prenzlau zu stellen.

Ansprechpartner für Richtlinienteile C,D     - Frau Christine Michalczyk 03984 - 718722

                                                           E,G,H – Frau Petra Fehlemelcher    03984 - 718723   

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

[image: image2.wmf] 


Astrid Paschkowski

Regionalmanagerin

WWF Deutschland 
Projektbüro Brandenburg

Weinbergstraße 33

14548 Schwielowsee

Tel. 033209 - 84964
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paschkowski@wwf.de 

Roland Resch

Teamleiter Naturpark Uckermärkische Seen 

roland.resch@lua.brandenburg.de

Auskunft erteilen auch: 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

Klaus Richter, Referat 25 (regionale Zuständigkeit für LVLF Fürstenwalde, Luckau und Prenzlau)

Tel.: 0331/ 866 -7722, E-Mail: Klaus.Richter@MLUV.Brandenburg.de  

Birgit Zimmer, Referat 25 (Vermarktung land- und naturtouristischer Dienstleistungen)

Tel.: 0331/ 866 -7416, E-Mail: Birgit.Zimmer@MLUV.Brandenburg.de 

Kerstin Trick, Referat 45 (umwelt- und naturschutzrelevante Themen der Richtlinienteile A, B, C und F)

Tel.: 0331/ 866 -7534, E-Mail: Kerstin.Trick@MLUV.Brandenburg.de

Fachlich zuständig:

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Abteilung Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Referat 25, Dr. Harald Hoppe, Tel.: 0331 / 866-7740, E-Mail: Harald.Hoppe@MLUV.Brandenburg.de 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Abteilung Forst und Naturschutz, Referat 45, Doris Klughardt, Tel.: 0331 / 866-7094, Fax: 0331 / 866-7158, E-Mail: Doris.Klughardt@MLUV.Brandenburg.de 

Die Förderrichtlinie und den Förderantrag finden Sie unter

www.mluv.brandenburg.de / Politik / Förderung / Ländlicher Raum / Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) und LEADER

oder

www.uckermaerkische-seen.de / LEADER+ Projekt / zur Homepage des LEADER+ Projektes / downloads
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